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Der dänische Film in der Gegenwart
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Das Lizenz-System

Unsere Kino-Ordnung ist im Kino-Betriebsgesetz vom 13. April 1938
gesetzlich verankert, das die entsprechenden Gesetzes-Erlasse von 1922
und 1923 ersetzte. Die Grundidee dieses Gesetzes ist das seit 1922
bestehende Lizenzsystem. Vorher benötigte man zur Eröffnung eines Kinos
lediglich eine Polizei-Bewilligung. Heute bedarf es in Gemeinden von
mehr als 5000 Einwohnern eine Bewilligung des Justiz-Ministeriums, in
kleineren Ortschaffen eine von der lokalen Ortsbehörde erteilte Lizenz.

Die Lizenz wird an vier Arten von Bewerbern erteilt: 1. an
Einzelpersonen, 2. an die Gemeinde, in der ein Kino eröffnet werden soll,
3. an die dänischen Produktionsgesellschaften und 4. an besondere
nationale Organisationen, deren Tätigkeit im sozialen oder pädagogischen

Volksinteresse begründet ist. Die Lizenz wird für fünf Jahre
erteilt, kann aber sofort und zu jeder Zeit entzogen werden, wenn das
Justiz-Ministerium der Ansicht ist, dass der für die wirtschaftliche wie
künstlerische Befriebsführung verantwortliche Kinodirektor seiner
Aufgabe nicht gerecht wird.

Die Wirtschaftslage des Kinogewerbes

Gegenwärtig werden in Dänemark 399 Kino-Lizenzen benützt, 48 in
Kopenhagen, 134 in den grösseren Städten und 217 auf dem Lande.

17 Nov. 1948 8.Jahrg.
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